
VERGÜTUNGSGRUNDSÄTZE
ANGABEN ZUR VERGÜTUNGSPOLITIK 

Die Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. hat 

unter Einbeziehung relevanter Funktionen ein angemesse-

nes Vergütungssystem für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter eingerichtet. Es steht im Einklang mit der Geschäfts- 

und Risikostrategie, den Zielen und Werten sowie den 

langfristigen Interessen und den Maßnahmen zum Interes-

senkonfliktmanagement der ÖKOWORLD LUX S.A.. 

Wichtige Schlüsselfaktoren der Vergütungsphilosophie der 

OWL sind die Nachhaltigkeit und Risikoorientierung des 

Vergütungssystems. Diese Aspekte haben in den letzten 

Jahren, nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Komplexi-

tät und Regelungsdichte des aufsichtsrechtlichen Umfelds, 

immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Berücksichti-

gung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien 

bei allen Investitionsentscheidungen gehört bereits seit 

Unternehmensgründung im Jahr 1995 zu dem Selbst-

verständnis der ÖKOWORLD. Daher ist die Einbeziehung 

von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Berücksichtigung 

aller wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswir-

kungen bei allen Investitionsentscheidungen seit Auflage 

der jeweiligen Fonds ein selbstverständlicher Bestand-

teil des Investmentprozesses und gilt konsequent für alle 

Investitionen, welche für die von der ÖKOWORLD verwal-

teten Fonds getätigt werden.

Das Vergütungssystem ist entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften so gestaltet, dass es mit einem soliden und 

wirksamen Risikomanagement vereinbar ist. Es ermutigt 

weder zur Übernahme von Risiken, die mit den Risiko-

profilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der ver-

walteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-

pieren (nachfolgend „OGAW“) nicht vereinbar sind, noch 

hindert es die ÖKOWORLD LUX S.A. daran, pflichtgemäß im 

besten Interesse des OGAW und seiner Anlegerinnen und 

Anleger zu handeln.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen einem 

einheitlichen Vergütungssystem der ÖKOWORLD LUX S.A. 

Ihre Gesamtvergütung kann sich aus einem fixen und 

einem variablen Vergütungselement zusammensetzen. 

Als fixe Vergütung gilt das vertraglich vereinbarte monat-

liche Festgehalt. Ergänzend können monetäre und nicht-

monetäre Nebenleistungen gewährt werden.

Die variable Vergütung wird als leistungs- und ergebnis-

orientierte Zusatzvergütung (Bonus) für eine nachhaltige 

Leistung des Mitarbeiters gewährt und bemisst sich ent-

sprechend den zwischen der ÖKOWORLD LUX S.A. und 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraglich fest-

gelegten Vereinbarungen. 

Die variable und die fixe Vergütung sollen in einem ange-

messenen Verhältnis zueinanderstehen, um eine übermä-

ßige Risikoübernahme zu vermeiden. Dabei berücksichtigt 

das Vergütungssystem insbesondere die sog. identifi-

zierten risikorelevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der ÖKOWORLD LUX S.A..

Die Vergütungspolitik der Gesellschaft wurde im Jahr 2025 

geprüft und aktualisiert.  

Die Anzahl der vergüteten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Verwaltungsgesellschaft zum Geschäftsjahresende 

2024 belief sich auf 22, von denen 8 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eine variable Vergütung erhalten haben. Die 

Gesamtvergütung des Personals der ÖKOWORLD LUX S.A. 

betrug ca. 2,86 Mio. EUR. 

Auf die Angabe der Unterteilung in fixe und variable 

Vergütung wird verzichtet. Ebenso wird von der  Angabe 

von Vergütungen für Führungskräfte, Mitarbeiterinnen 

oder Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, deren Tätig-

keit sich wesentlich auf das Risikoprofil der OGAWs aus-

wirkt, abgesehen. Nach Ansicht der ÖKOWORLD LUX S.A. 

wäre es anderenfalls möglich, Rückschlüsse auf die Vergü-

tung einzelner Per-sonen ziehen zu können. 

Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf den gesam-

ten OGAW, der von der ÖKOWORLD LUX S.A. verwaltet 

wird. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ganzheit-

lich mit der Verwaltung des Fonds ÖKOWORLD befasst, so 

dass eine Aufteilung pro Teilfonds nicht möglich ist. 

Einmal jährlich findet eine zentrale und unabhängige 

Prüfung statt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom 

Verwaltungsrat der ÖKOWORLD LUX S.A. festgelegten 

Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird.
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